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Gehlberg gehörte ursprünglich nicht zu den klassischen Altkreisen Arnstadt bzw. Ilmenau, sondern 
kam im Rahmen der Gebietsreform 1994 vom Landkreis Suhl zum Ilm-Kreis. Die Gemeinde Gehlberg 
brachte bei ihrem Eintritt in den Ilm-Kreis auch eine ordentliche Mitgift mit, nämlich die beiden höchsten 
Berge Thüringens - den Großen Beerberg (982 m) und den Schneekopf (978 m - mit seinem neuen 
Turm sogar 1000 m). Seit Gründung des Ortes 1645 bestimmte 350 Jahre lang die Glasherstellung 

und -verarbeitung das Leben der Gemeinde. Die Firma 
Gundlach gehörte zu den ersten, die bereits 6 Wochen 
nach der Entdeckung der X-Strahlen Röntgenröhren 
herstellten, und das geschah bis 1928. Seit 1995 spielt 
die Glasproduktion in Gehlberg leider nur noch eine 
museale Rolle. Daneben gibt ein Museum auch Einbli-
cke in die Praktiken der Wilddiebe.
Gehlberg (dessen Name sich von „Gelbem Berg“ 
ableitet, der seinerzeit wegen der an seinen Hängen 
gelb blühenden Arnikapfl anzen so hieß) hat etwa 770 
Einwohner. Zu Gehlberg gehört auch die Schmücke, 
die bundesweit durch ihre Wettermessstation bekannt 
ist, sowie die Ansiedlung Gehlberger Grund, in der sich 
der Gehlberger Bahnhof befi ndet.
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Fortbildung zum Thema „Vereinsrecht“ fand eine erfreuliche Resonanz
36 Teilnehmer aus Vereinen 
und Interessengemeinschaf-
ten des Ilm-Kreises beteiligten 
sich am 3. November an der 
Fortbildung zum Thema „Ver-
einsrecht“ in Gehren.
Im Vorfeld dieser Schulung 
wurde durch das Landratsamt 
gemeinsam mit der Volkshoch-
schule Arnstadt-Ilmenau der 
Bedarf an aus der Sicht der 
Vereine aktuell notwendigen 
Fortbildungsthemen ermittelt. 
Insbesondere die VG Langer 
Berg meldete Interesse an der 
Durchführung solch einer Ver-
anstaltung für ihre im Territo-
rium ansässigen Vereine und 
Interessengemeinschaften an 
und so war der Austragungs-
ort gefunden.
Nach Eröffnung des Seminars 
durch Heike Bluhm, verant-
wortlich für Kultur in der VG 
Langer Berg und gleichzeitig 
Mitglied des Kreistages, so-
wie Rüdiger Hahn, Leiter der 
Volkshochschule Arnstadt-Il-
menau, gab Steuerberater Mi-
chael Kohrt von der Arnstäd-
ter Kanzlei Baumgarten den 
Teilnehmern einen Überblick 
über das Vereins-, Gemein-
nützigkeits- und Spenden-
recht sowie Rechnungslegung 
und Besteuerung. Dass diese 
Themen im täglichen Vereins-
leben mit zu den brisantesten 

zählen, hat sich im Verlauf der 
Veranstaltung deutlich gezeigt. 
So wurden neben der Theorie 
verschiedene praktische Fall-
beispiele diskutiert, Erfahrun-
gen ausgetauscht und Vorge-
hensweisen vermittelt.
In Auswertung des Seminars 
waren sich alle Teilnehmer 
einig, dass es weitere aufbau-
ende Veranstaltungen geben 
sollte, um das erworbene Wis-
sen weiter zu vertiefen und um 
aktuelle Praxisbeispiele noch 
detaillierter zu besprechen.

Toller Nebeneffekt dieser Fort-
bildung war das persönliche 
Kennenlernen der Vereins-
vertreter untereinander sowie 
der Erfahrungsaustausch zum 
Umgang mit verschiedensten 
Problemen im Vereinsalltag, 
die sich in vielen Vereinen und 
Interessengemeinschaften in 
ähnlicher Art und Weise wi-
derspiegeln.
Ein herzlicher Dank geht an 
die Stadt Gehren, die uns die 
Räumlichkeiten im „Haus der 
Begegnung“ für die Veranstal-
tung zur Verfügung stellte.

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger  

des Ilm-Kreises,
für eine große Bilanz meines 
1. Halbjahres als Landrätin 
des Ilm-Kreis ist es sicher-
lich noch zu früh. Aber ich 
bin gut vorangekommen. 
Mit der Verabschiedung ei-
nes Nachtragshaushaltes 
wurden die Weichen für die 
Sanierung der Geschwis-
ter-Scholl-Schule in Arn-
stadt gelegt. Der Haushalt 
für 2013 wurde erarbeitet 
und liegt dem Kreistag zur 
Beschlussfassung vor. Es 
wurden Veränderungen 
im Öffentlichen Personen-
nahverkehr vorgenommen, 
neue Buslinien wurden 
eingerichtet oder konzi-
piert, weitere sind geplant. 
Die Neueinjustierung des 
Gesellschafterrechtes für 
die Ilm-Kreis-Kliniken, mit 
der lange vermissten kla-
ren Kompetenzverteilung 
zwischen Gesellschafter-
versammlung, Aufsichts-
rat und Geschäftsleitung 
wird, in den Gremien be-
raten. Die Kommunalisie-
rung der Abfallwirtschaft 
ist auf den Weg gebracht. 
Ich bin dabei alle Schulen 
des Ilm-Kreis zu besuchen 
und nehme mir die erfor-
derliche Zeit, nicht nur et-
was über die Bausubstanz 
zu erfahren, sondern auch 
über die inhaltlichen Kon-
zepte, um mir für die begin-
nende Schulnetzplanung 
die notwendige Übersicht 
zu verschaffen.
Alles in Allem, ein großer 
Berg von Arbeit. Ich er-
fahre bei diesem Tun viel 
Unterstützung, für die ich 
mich recht herzlich be-
danken will. Gerade jetzt, 
in der beginnenden Ad-
ventszeit ist mir das wich-
tig, Ihnen Danke zu sagen. 
Wir brauchen gemeinsam 
Kraft und Energie die be-
vorstehenden Aufgaben 
für unser Gemeinwesen, 
den Ilm-Kreis, lösen zu 
können. Wir brauchen aber 
auch die Zeit dafür, uns zu 
regenerieren und dafür fit 
zu machen. Nutzen wir die 
Zeit vor Weihnachten auch 
dazu.
Ihre Petra Enders

Landrätin des Ilm-Kreises

Nichtamtlicher Teil
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Gute Resonanz zum 
6. Selbsthilfetag im 

Ilm-Kreis
Unter dem Motto, „Alt und Jung 
- gemeinsam in Schwung“ hat-
ten am 16.10.2012 der AWO 
Kreisverband Ilm-Kreis e.V. 
und die KISS für den Ilm-Kreis 
in das historische Rathaus der 
Stadt Arnstadt geladen. Die 
Leiterin der Kontaktinformati-
onsstelle, Frau Hinz, berichtet 
über die Entwicklung der KISS 
und der Selbsthilfe im Ilm-
Kreis in den letzten 20 Jahren. 
Für einen bewegungsreichen 
Auftakt nach den gesundheits-
bezogenen Vorträgen sorgte 
die Rheuma-Liga AG Ilmenau 
in Form von rhythmischen Be-
wegungstänzen im Sitzen. Die 
interessanten Referate wie 
„Feststellung des Grades der 
Behinderung“ und „Anforde-
rungen und Voraussetzungen 
zu den Pflegestufen“ fanden 
eine große Zuhörerschaft.

Ilmenau-Kolleg schließt Patenschaft mit Natur-Erlebnis-Garten  
Martinroda

Es ist zur Tradition geworden, 
dass das Ilmenau-Kolleg je-
des Jahr einen sozialen Tag 
organisiert. Da jedoch die Ein-
satzorte ständig wechselten, 

entstand der Wunsch, sich für 
einen Standort verantwortlich 
zu fühlen und eine engere 
Beziehung aufzubauen - eine 
„Patenschaft“ zu übernehmen. 

Bei der Suche nach einer 
geeigneten Wirkungsstätte 
wurden natürlich auch die In-
teressen der Kollegiaten be-
rücksichtigt. Da einige Schüler 
die Liebe zur Natur eint, boten 
sie ihre Hilfe dem Natur-Er-
lebnis-Garten Martinroda an. 
Nach mehrmonatiger Zusam-
menarbeit waren sich die Kol-
legiaten einig, für diesen Er-
lebnisgarten eine Patenschaft 
übernehmen zu wollen. Diese 
wurde am 08.11.2012 schrift-
lich besiegelt.
Bereits vor den Sommerferien 
fanden die ersten Arbeitsein-
sätze statt. Die Tätigkeiten wa-
ren sehr vielfältig und stellten 
einen guten Ausgleich zur an-
strengenden geistigen Lernar-
beit im Ilmenau-Kolleg dar.

Schmiedefeld - ein Wintermärchen

Unter dem Motto „hier ab vier 
- Wintermärchen 2013“ steht 
Schmiedefeld am Rennsteig 
für Thüringen im Wettstreit mit 
den Gemeinden Bennecken-
stein (Sachsen-Anhalt) und 
Morgenröthe-Rautenkranz 
(Sachsen). Aktionstag für 
Schmiedefeld ist Samstag, 
der 23. Februar 2013. Mit dem 
Startschuss um 10 Uhr sind die 
Schmiedefelder und ihre Gäs-
te aufgefordert bis 14 Uhr eine 
Winterlandschaft aus Schnee 
und Eis zu bauen. Alle sollen, 
dürfen und können mit anpa-
cken. Die Zuschauer des MDR 
können dann per Internet und 
TED (Tel. Nr. 01371011-003 
für Schmiedefeld) entscheiden 
welcher Ort das schönste „hier 
ab vier - Wintermärchen 2013“ 
erschaffen hat. Gleichzeitig 
starten Holzski und Volksski-

lauf ab 11 Uhr beginnt wird 
Rutsch-Schüssel rutschen, 
Gaudi Biathlon Schneeball-
Zielwurf und viele weitere Ak-
tivitäten angeboten. Auftakt ist 
schon Freitagabend 17 Uhr 
mit einer Schmiedefeld-Rund-
wanderung mit Snowshoes 

und Fackeln. Zum Abschluss 
wird Sonntag ab 11 Uhr die 
längste Holzkohlen-Winter-
GrillKette mit Original Thürin-
ger Bratwürsten belegt.

www.wintermärchen-schmie-
defeld.de

Nachruf

Werner Weber
Mit tiefem Bedauern und Mitgefühl für die Hinterbliebenen haben wir den Tod unseres ge-
schätzten, langjährigen Pilzsachverständigen Herrn Werner Weber zur Kenntnis genommen.

Seit 1993 war Herr Weber ehrenamtlich in Stadtilm für den Ilm-Kreis als Pilzsachverständiger 
tätig. Aber auch schon vorher hat er in den Jahrzehnten seiner Tätigkeit viele Pilzsuchende 
beraten. Dabei hat er mit seinen umfangreichen Kenntnissen nicht nur die einheimischen Pilze 
erläutert und zu deren richtiger Zubereitung gute Empfehlungen geben können, sondern hat 
durch das Aussortieren von nicht genießbaren oder giftigen Arten viele Menschen vor Erkran-
kungen oder Tod bewahren können. Er war unter Pilzsuchenden auch weit über die Grenzen 
des Im-Kreises bekannt. Er arbeitete eng mit den Ilm-Kreis-Kliniken und der Giftnotrufzentrale 
zusammen.

Seine Kolleginnen und Kollegen behalten ihn als freundlichen, hilfsbereiten, sehr sachkundi-
gen und beständigen Mann in Erinnerung. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke und erfüllt 
uns mit tiefer Trauer.

Landratsamt Ilm-Kreis und die Pilzsachverständigen des Ilm-Kreises

Mitgliederversammlung  
des NABU- 

Kreisverbands

Der Kreisverband Ilmkreis e. V. 
im Naturschutzbund Deutsch-
land (NABU) lädt alle Mitglie-
der und Förderer am 9. Feb-
ruar 2013, 15 Uhr zu seiner 
Mitgliederversammlung in die 
Gaststätte „Triglismühle“ in 
Siegelbach (an der B4 zwi-
schen Plaue und Arnstadt) ein. 
Auf der Tagesordnung stehen 
neben dem Arbeitsprogramm 
für das kommende Jahr auch 
der Bericht des Vorsitzenden, 
der Finanz- und Rechnungs-
prüfungsbericht 2012, die Ent-
lastung des Vorstands, sowie 
die Wahlen des neuen Vor-
stands, der Rechnungsprüfer 
für 2013 und der Delegierten 
zur LVV 2013
Umweltamt

Berufsinformations-
nachmittag beim 
GAW-Institut für  

berufliche Bildung 
am 09. Januar 2013

Das GAW-Institut für beruf-
liche Bildung, am Vogelherd 
50/51, lädt am Mittwoch, dem 
09. Januar 2013 zu einem Be-
rufsinformationsnachmittag 
ein. Interessierte und Ausbil-
dungssuchende können sich 
zwischen 15:00 und 17:00 Uhr 
über die Ausbildungen zum/r 
Altenpfleger/in, Erzieher/in 
oder Sozialassistenten/in in-
formieren. Weitere Infos unter 
Tel.: 0 36 77 / 84 10 89, E-
Mail: ilmenau@gaw.de, www.
clevere-zukunft.de

v.l.n.r. Christine Minkus-Zipfel, Sebastian Jobs, Angelika Müller, 
Christina Petzold, Sabine Dittmar
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Adventsromantik in der Ilmenauer Innenstadt
Mitten im Stadtzentrum von 
Ilmenau erwartet Sie eine 
umfangreiche Präsentati-
on von Märchenexponaten, 
eingesammelt bei Thüringer 
Puppenspielern. Es ist eine 
besondere Ausstellung, weil 
sie bürgerschaftliches Enga-
gement zusammenführt und 
gleichzeitig die Stadt Ilmenau 
in der Weihnachtszeit attrak-
tiver macht. Die Vielfalt der 
Ausstellungsstücke führt die 

Betrachter auf eine spannen-
de Entdeckungsreise durch 
die Märchenwelt. Das Ausstel-
lungskonzept Märchenmeile 
mit Puppentheater in der Alt-
stadt ist dem Werk der Gebrü-
der Jacob und Wilhelm Grimm 
gewidmet, das in diesem Jahr 
sein 200-jähriges Jubiläum 
feiert. So erschien am 20. De-
zember 1812 die erste Ausga-
be der Kinder- und Hausmär-
chen, seitdem werden diese 

Märchen Millionen mal ge-
druckt sowie in 170 Sprachen 
übersetzt. Nach der Präsenta-
tion von Weihnachtsbäumen, 
Kaufmannsläden, Puppenkü-
chen, Teddybären und Lichter-
häusern in den Vorjahren, wer-
den in diesem Jahr vom 02. 
Dezember 2012 bis 06. Januar 
2013 in mindestens 30 Schau-
fenstern, Banken, Arztpraxen 
und sozialen Einrichtungen 
der Altstadt eine Vielzahl von 

Märchenexponaten zu bewun-
dern sein. Die Märchenmeile 
lädt zum Staunen und Schlen-
dern durch das romantische 
Ilmenau ein. Während der ge-
samten Ausstellungszeit wer-
den immer am Mittwoch und 
an den Adventssonntagen 
geführte Rundgänge angebo-
ten. Diese werden von der Il-
menauer Weihnachtsfrau und 
leibhaftigen Märchenpersonal 
begleitet.

Stimmen Sie mit ab: Wer wird Thüringer des Jahres?
Am 15. Dezember wählen 
die Hörer, Zuschauer und In-
ternetnutzer von MDR THÜ-
RINGEN den „Thüringer des 
Jahres“. Zur Wahl stehen die 
12 „Thüringer des Monats“, 
die vom MDR Thüringen und 
der Thüringer Ehrenamtsstif-
tung mit diesem Titel ausge-
zeichnet wurden, weil sie in 
ehrenamtlicher Arbeit Außer-
gewöhnliches geleistet oder 
sich in besonderer Weise ein-
gesetzt haben. Der „Thüringer 

des Jahres“ bekommt für sei-
ne Organisation oder seinen 
Verein eine Geldzuwendung 
in Höhe von 2000,00 €, der 
Zweitplatzierte 1000,00 € und 
der Drittplatzierte 500,00€.
Alle Kandidaten werden noch-
mals vorgestellt: ab 07. De-
zember, 18 Uhr, im Internet 
auf www.mdr.de/thueringen 
und auf den MDR-Videotext-
seiten 616 bis 620, zwischen 7 
und 15 Uhr mehrfach bei MDR 
Thüringen - das Radio und am 

14. Dezember, 19 Uhr im MDR 
Thüringen Journal.

Abstimmen können Sie ab 07. 
Dezember, 8 Uhr auf mdr-thü-
ringen.de und ab 14. Dezem-
ber, 8 Uhr, unter 0137 / 1 00 
11 + Endziffern 01 („Thüringer 
des Monats Januar“) bis 12 
(„Thüringer des Monats De-
zember“). Ein Anruf kostet 14 
Cent aus dem Festnetz der 
Deutschen Telekom, Mobil-
funktarife können abweichen.

Abstimmungsende ist am 15. 
Dezember um 15 Uhr. Live 
erlebbar ist die Wahl zum Thü-
ringer des Jahres zwischen 
15 und 16 Uhr im Livestream 
auf mdr-thüringen.de und bei 
MDR THÜRINGEN - das Ra-
dio.

Ab 19 Uhr fasst das MDR Thü-
ringen Journal das Ereignis im 
MDR Fernsehen zusammen.
Alle Infos finden sich auch auf 
www.mdr-thüringen.de.

Veranstaltungen im Ilm-Kreis
(Auswahl)

3. Dez. - 
7. Jan. Ilmenau Innenstadt „Advents-Romantik“ - Märchenmeile mit Thüringer 
   Puppentheater
11. Dez. Arnstadt 9, 11 Uhr, Theater Arnstadt Cipollino
12. Dez. Ilmenau 19 Uhr, Audimax der  Weihnachtliches Konzert der Musikschüler
  TU Ilmenau 
14. Dez. Arnstadt 19.30 Uhr, Goldene Henne Grusel-Dinnertheater
15. Dez. Großbreitenbach Museum Museumsweihnacht
15. Dez. Ichtershausen 14 Uhr 3. Ichtershäuser Klosterweihnacht
15. Dez. Arnstadt 19.30 Uhr, Bachkirche Weihnachts-Oratorium
18. Dez. Ilmenau 17 Uhr, Festhalle Weihnachtliches Konzert der jüngsten Musikschüler
20. Dez. Arnstadt 14.30 Uhr, Goldene Henne Seniorentanz mit Rudi Schambach
23. Dez. Arnstadt 16 Uhr, Kirche zu Bittstädt Weihnachtskonzert der Bittstädter Liedertafel
24. Dez. Ilmenau 10 Uhr, Kleinkunstbühne  Der Weihnachtselch
  Roda 
25. Dez. Arnstadt 16.30 Uhr, Bachkirche Weihnachtliches Orgelkonzert
12. Jan. Ilmenau 16 Uhr, Festhalle Nachtflohmarkt
16. Jan. Arnstadt 19.30 Uhr, Bachkirche Jubiläumskonzert 100 Jahre Steinmeyer-Orgel
19. Jan. Arnstadt 19.30 Uhr, Theater 2. Arnstädter Irish Folk Nacht
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Beschlussübersicht der 23. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises am 14. November 2012
Beschluss-Nr. 238/12
Die Niederschrift über die 22. Sitzung des Kreistages des Ilm-
Kreises der Wahlperiode 2009 bis 2014 vom 12. September 2012 
wird genehmigt.

Beschluss-Nr. 239/12
Herr Dr. Klaus Leuner wird als stellvertretender Kreistagsvorsit-
zender in Verbindung mit der Stellvertretung des Vertreters aus 
der Mitte des Kreistages für die Landkreisversammlung beim 
Thüringischen Landkreistag gemäß Beschluss Nr. 004/09 vom 
14. Juli 2009 abberufen.

Beschluss-Nr. 240/12
Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaus-
haltsplan des Ilm-Kreises für das Haushaltsjahr 2012 werden 
bestätigt.

Beschluss-Nr. 241/12
Der Finanzplan 2011 bis 2015 für den Ilm-Kreis in der im 2. Nach-
tragshaushaltsplan des Ilm-Kreises für das Haushaltsjahr 2012 
vorliegenden geänderten Form wird bestätigt.

Beschluss-Nr. 242/12
Die Einrichtung einer Stelle in Vollzeit erfolgt ab 01. Januar 2013 
für die Brandschutzausbildung und Brandschutzerziehung an 
Grundschulen und sonstigen schulischen Einrichtungen, Kin-
dertagesstätten und sonstigen Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit mit der Unterstellung unter das Amt für Brand- und 
Katastrophenschutz/Rettungsdienst.

Beschluss-Nr. 243/12
Der Kreistag des Ilm-Kreises fordert die Landesregierung und die 
CDU-SPD Koalition im Landtag auf, für eine deutliche Verbes-
serung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2013 zugunsten 
der Gemeinden, Städte und Landkreise zu sorgen. Im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger müssen die Kommunen finanziell 
in der Lage sein, ihre Aufgaben wie Kindertagesstätten, Schu-
le, Betreuung der Langzeitarbeitslosen, Hilfe für behinderte und 
älter werdende Menschen, Jugendhilfe und vieles mehr vor Ort 
zu erfüllen.
Der Regierungsentwurf des Kommunalen Finanzausgleichs ab 
2013 erfüllt die berechtigten Forderungen der Kommunen nach 
einer auskömmlichen Finanzausstattung nicht. Die Mitglieder des 
Kreistages unterstützen deshalb die Forderungen der Gemein-
den, Städte und Landkreise im Sinne einer bedarfsgerechten 
Finanzausstattung.
Insbesondere fordern die Mitglieder des Kreistages im Ilm-Kreis 
eine gerechte Verteilung der zu erwartenden Steuermehreinnah-
men des Freistaates mit einer Gesamtsumme in Höhe von 237 
Mio. € im Vergleich 2013 zu 2012. Alle Leistungen des Bundes für 
die Grundsicherung im Alter, die zu einer finanziellen Entlastung 
der kommunalen Haushalte führen sollen, müssen auch unge-
mindert bei den Landkreisen und kreisfreien Städten ankommen. 
Ebenso müssen die zu erwartenden Bundesleistungen zum SGB 
XII im Rahmen des Fiskalpaktes zu 100 % bei den Landkreisen 
und kreisfreien Städten als Träger dieser Aufgabe zu einer tat-
sächlichen Entlastung der kommunalen Haushalte führen.
Die Menschen des Freistaates Thüringen leben in seinen Ge-
meinden, Städten und Landkreisen. Die Kommunen haben dafür 
eine vielfältige bedarfsgerechte Daseinsvorsorge zu leisten. Dar-
an muss sich der Kommunale Finanzausgleich ab 2013 messen 
lassen.

Beschluss-Nr. 244/12
Die Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-
Kreises wird in der in der Anlage vorliegenden Form bestätigt.

Änderung der Geschäftsordnung
für den Kreistag des Ilm-Kreises

vom 23. November 2011
Der Ilm-Kreis erlässt aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 34 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 
(GVBl. S. 531, 532) folgende Änderung der Geschäftsordnung für 
den Kreistag des Ilm-Kreises:

Artikel 1
Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-

Kreises
1. Der § 1 - Einberufung des Kreistages - erhält im Abs. 1 
folgende Fassung:
1. Die Kreistagsmitglieder, der hauptamtliche Beigeordnete 

und die sonstigen nach den Bestimmungen der ThürKO zu 
ladenden Personen werden vom Landrat mit einer Ladungs-
frist von mindestens zehn vollen Kalendertagen schriftlich 
unter Mitteilung der Tagesordnung zur Kreistagssitzung ein-
berufen. Wenn die Einladung zwölf Tage vor der Sitzung zur 
Post gegeben ist, wird vermutet, dass die Frist gewahrt ist. In 
dringenden Fällen kann die Ladungsfrist abgekürzt werden; 
die Einladung muss spätestens am 2. Tag vor der Sitzung 
zugehen. In der Einladung ist auf die Fristverkürzung infolge 
der Dringlichkeit der Sitzung hinzuweisen. Die Dringlichkeit 
ist vom Kreistag vor Eintritt in die Tagesordnung festzu-
stellen. Davon abweichend wird nach § 35 Abs. 7 ThürKO 
die Schriftform durch die elektronische Form für diejenigen 
ersetzt, die für die Übermittlung elektronischer Dokumente 
einen Zugang eröffnen.

2. Der § 1 - Einberufung des Kreistages - erhält im Abs. 2 
folgende Fassung:
2. Der Kreistag soll mindestens alle drei Monate einberufen 

werden; im Übrigen so oft es die Geschäftslage erfordert. Er 
ist ferner einzuberufen, wenn ein Viertel der Kreistagsmit-
glieder es schriftlich unter Angabe des Beratungsgegenstan-
des, ohne Festlegung eines bestimmten Sitzungstermins, 
verlangen und mit ihrer Unterschrift einfordern. Dies gilt 
nicht, wenn der Kreistag den gleichen Gegenstand innerhalb 
der letzten drei Monate bereits beraten hat, es sei denn, 
dass sich die Sach- oder Rechtslage wesentlich geändert 
hat.

3. Der § 3 - Öffentlichkeit der Sitzungen - wird im Abs. 4 um 
folgenden Satz ergänzt:
Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der vorberatenden 
Ausschüsse werden den Fraktionen bekannt gegeben.
4. Der § 5 - Tagesordnung - erhält im Abs. 1 folgende Fas-
sung:
1. Der Landrat setzt im Benehmen mit dem hauptamtlichen 

Beigeordneten und dem Kreisausschuss die Tagesordnung 
fest. Die Tagesordnung gliedert sich in einen öffentlichen und 
bei Bedarf in einen nicht öffentlichen Teil. Die zur Beratung 
anstehenden Punkte sind in der Regel schriftlich zu erläu-
tern. Die Erläuterungen sind der Einladung beizufügen oder 
kurzfristig nachzureichen. Sie müssen den Kreistagsmit-
gliedern jedoch grundsätzlich spätestens 48 Stunden vor 
Beginn der Sitzung zugestellt sein. Von einer Tischvorlage 
soll nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht werden. Davon 
abweichend wird nach § 35 Abs. 7 ThürKO die Schriftform 
durch die elektronische Form für diejenigen ersetzt, die für 
die Übermittlung elektronischer Dokumente einen Zugang 
eröffnen.

5. Der § 5 - Tagesordnung - erhält im Abs. 6 folgende Fas-
sung:
6. In jeder Kreistagssitzung ist eine BürgerInnenfragestunde in 

die Tagesordnung aufzunehmen.
6. Der § 12 - Anfragen aus dem Kreistag - erhält im Abs. 5 
folgende Fassung:
5. Nach der Beantwortung hat das anfragende Kreistagsmit-

glied das Recht, bis zu 2 Nachfragen zur Sache zu stellen, 
zwei weitere Nachfragen zur Sache sind aus den Reihen der 

Amtlicher Teil
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Beschluss-Nr. 248/12
1. Der Landtag wird gebeten, die geplante Auflösung der 

Wachsenburggemeinde und deren Eingliederung in die 
Gemeinde Ichtershausen abzulehnen.

2. Die Landrätin des Ilm-Kreises wird beauftragt, die Präsiden-
tin und die Fraktionen des Thüringer Landtags darüber um-
gehend zu informieren, so dass der Beschluss noch in der 
Beschlussempfehlung des Innenausschusses zum Gesetz-
entwurf zur Gemeindeneugliederung 2012 Berücksichtigung 
finden kann.

Beschluss-Nr. 249/12
In 1. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Kreises 
Nr. 006/09 vom 14. Juli 2009 zur Bestätigung der Mitglieder und 
Stellvertreter für den Kreisausschuss des Kreistages des Ilm-
Kreises auf der Grundlage des KT-Beschlusses Nr. 005/09 vom 
14. Juli 2009 wird folgende Besetzung bestätigt:
1. Die Stellvertretung für das Mitglied der Fraktion CDU/FDP 

Herrn Andreas Beyersdorf nimmt Herr Thomas Fastner 
wahr.

2. Einen Sitz der Fraktion DIE LINKE. nimmt in Nachfolge für 
Herrn Eckhard Bauerschmidt als Mitglied Herr Dr. Klaus 
Leuner ein.

Beschluss-Nr. 250/12
In 2. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Krei-
ses Nr. 015/09 vom 14. Juli 2009 wird gemäß § 105 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 27 Abs. 2 und 3 Thüringer Kommunalordnung 
die folgende Besetzung des Ausschusses für Bau, Wirtschaft 
und Verkehr des Kreistages des Ilm-Kreises mit Mitgliedern des 
Kreistages und deren Stellvertretern bestätigt:
Einen Sitz der Fraktion CDU/FDP nimmt in Nachfolge für Herrn 
Georg Juchheim als Mitglied Herr Frank Geißler ein. Seine Stell-
vertretung wird durch Herrn Udo Lämmer wahrgenommen.

Beschluss-Nr. 251/12
In 4. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Kreises 
Nr. 018/09 vom 14. Juli 2009 wird gemäß § 105 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 27 Abs. 2 und 3 Thüringer Kommunalordnung die fol-
gende Besetzung des Ausschusses für Gleichstellung, Soziales 
und Gesundheit des Kreistages des Ilm-Kreises mit Mitgliedern 
des Kreistages und deren Stellvertretern bestätigt:
Die Stellvertretung für das Mitglied der Fraktion DIE LINKE. 
Herrn Jens Petermann nimmt Herr Siegfried Oppenhäuser wahr.

Beschluss-Nr. 252/12
In 1. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Kreises 
Nr. 027/09 vom 9. September 2009 wird gemäß § 105 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 27 Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung die fol-
gende Besetzung des Ausschusses für Gleichstellung, Soziales 
und Gesundheit des Kreistages des Ilm-Kreises mit sachkundi-
gen Bürgern bestätigt:
Fraktion FWG:
Frau Roswitha Jäkel scheidet aus gesundheitlichen Gründen 
aus. An ihre Stelle tritt Frau Angela Wieland-Bräutigam.

Beschluss-Nr. 253/12
In 2. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Kreises 
Nr. 020/09 vom 14. Juli 2009 wird gemäß § 105 Abs. 2 in Ver-
bindung mit § 27 Abs. 2 und 3 Thüringer Kommunalordnung die 
folgende Besetzung des Ausschusses für Natur, Umwelt, Land-
wirtschaft und Forsten des Kreistages des Ilm-Kreises mit Mit-
gliedern des Kreistages und deren Stellvertretern bestätigt:
Einen Sitz der Fraktion DIE LINKE. nimmt in Nachfolge für Herrn 
Eckhard Bauerschmidt als Mitglied Frau Heidrun Krebs ein.

Beschluss-Nr. 254/12
In 1. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Kreises 
Nr. 013/09 vom 14. Juli 2009 zur Bestellung der Kreistagsmitglie-
der und Stellvertreter für den Betriebsausschuss des Eigenbe-
triebes Abfallwirtschaft des Ilm-Kreises (Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis) nimmt den Sitz der Fraktion DIE LINKE. in Nachfolge 
für Herrn Eckhard Bauerschmidt als Mitglied Herr Dr. Klaus Leu-
ner ein.

Beschluss-Nr. 255/12
In 1. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Kreises 
Nr. 014/09 vom 14. Juli 2009 Punkt 2 werden für den Zweckver-
band Restabfallbehandlung Mittelthüringen für das Verbandsmit-

übrigen Kreistagsmitglieder möglich. Eine Aussprache findet 
nicht statt.

7. Der § 13 - Sitzungsleitung und -verlauf - erhält im Abs. 8 
folgende Fassung:

8. Zu einem Punkt der Tagesordnung soll der erste Redner 
einer Fraktion oder eines Ausschusses insgesamt nicht län-
ger als 10 Minuten, jeder weitere Redner aus der gleichen 
Fraktion insgesamt nicht länger als 5 Minuten sprechen. Für 
Stellungnahmen der Fraktionen zum Entwurf des Haus-
haltsplanes hat jede Fraktion zunächst eine Redezeit von 
15 Minuten für grundsätzliche Ausführungen. Überschreitet 
ein Redner die ihm zustehende Redezeit, so kann ihm der 
Vorsitzende nach zweimaliger Mahnung das Wort entziehen. 
Der Landrat kann jederzeit das Wort verlangen.

 Der Kreistag kann auf Antrag zur Geschäftsordnung durch 
Beschluss die Dauer der Aussprache, die Redezeit und 
die Zahl der Redner begrenzen oder erweitern. Er kann 
beschließen, dass das Wort nur einmal erteilt wird.

8. Der § 17 - Anträge zur Geschäftsordnung - erhält im Abs. 
1 folgende Fassung:
1. Anträge zur Geschäftsordnung können außer der Reihe 

gestellt werden und gehen allen Anträgen vor. Sie bedürfen 
keiner Begründung. Über den Geschäftsordnungsantrag 
ist unmittelbar abzustimmen; vor der Abstimmung ist je ein 
Redner gegen und für den Antrag zuzulassen.

9. Der § 26 - Geschäftsordnung der Ausschüsse - erhält im 
Abs. 1, 3. Anstrich unter „Folgende Besonderheiten sind zu 
beachten:“ folgende Fassung:
- Die Ausschussmitglieder werden mit einer Ladungsfrist von 

mindestens 7 vollen Kalendertagen schriftlich zur Aus-
schusssitzung einberufen.

 Wenn die Einladung 9 Tage vor der Sitzung zur Post ge-
geben ist, wird vermutet, dass die Frist gewahrt ist. Davon 
abweichend wird nach § 35 Abs. 7 ThürKO die Schriftform 
durch die elektronische Form für diejenigen ersetzt, die für 
die Übermittlung elektronischer Dokumente einen Zugang 
eröffnen.

10. Der § 27 - Änderung der Geschäftsordnung - erhält fol-
gende Fassung:
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des 
Kreistages geändert werden.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Die Änderung der Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Be-
schlussfassung durch den Kreistag in Kraft.

Artikel 3
Neufassung der Geschäftsordnung für den Kreistag des 

Ilm-Kreises
Der Landrat des Ilm-Kreises kann den Wortlaut der Geschäfts-
ordnung für den Kreistag des Ilm-Kreises in der vom In-Kraft-
Treten dieser Änderung an geltenden Fassung ausfertigen.

Arnstadt, den 14. November 2012
Petra Enders
Landrätin des Ilm-Kreises

Beschluss-Nr. 245/12
Der Ilm-Kreis als Schulträger stimmt der Einführung des Schul-
versuches „Fachoberschule Klasse 12 in Teilzeit“ in den Fach-
richtungen Technik (Allgemeine Technik/Informationstechnik), 
Gestaltung, Ernährung und Hauswirtschaft ab dem Schuljahr 
2013/14 an der Staatlichen Berufsbildenden Schule Arnstadt zu.

Beschluss-Nr. 246/12
Mit der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses des Wirt-
schaftsjahres 2012 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis (AIK) wird die DOMUS AG in Erfurt beauftragt.

Beschluss-Nr. 247/12
Die Landrätin des Ilm-Kreises erhält auf der Grundlage des § 74 
(1) der Thüringer Kommunalordnung die Ermächtigung, in den 
Gesellschafterversammlungen der RBA Regionalbus Arnstadt 
GmbH den Beschlüssen zu den Kreditaufnahmen im Rahmen 
des Wirtschaftsjahres und Investitionsplanes (2. Änderung) 2012 
bis zu einer Gesamthöhe von 810.000 € zuzustimmen.
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glied Ilm-Kreis in Nachfolge für Herrn Eckhard Bauerschmidt für 
die Fraktion DIE LINKE. Herr Ulf Kümmerling als Verbandsrat und 
als sein Stellvertreter Herr Dr. Klaus Leuner bestellt.

Beschluss-Nr. 256/12
In 2. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Kreises 
Nr. 010/09 vom 14. Juli 2009 Punkt 2 werden für den ÖPNV-Bei-
rat aus dem Kreistag folgende Mitglieder und deren Stellvertreter 
benannt:
Fraktion: Mitglied: Stellvertreter:
DIE LINKE. Ulf Kümmerling Anke Hofmann

Beschluss-Nr. 257/12
In 1. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Kreises 
Nr. 009/09 vom 14. Juli 2009 wird als Nachfolger für Herrn Eck-
hard Bauerschmidt

Herr Dr. Klaus Leuner für die Fraktion DIE LINKE.
in den Aufsichtsrat der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau 
gGmbH bestellt.

Beschluss-Nr. 258/12
In 2. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Kreises 
Nr. 003/09 vom 14. Juli 2009 zur Bildung einer Wahlkommission 
wird der Punkt 4 - Bestellung der Mitglieder - wie folgt geändert:
Die Stellvertretung für das Mitglied der Fraktion DIE LINKE. Herrn 
Ulf Kümmerling nimmt Frau Heidrun Krebs wahr.

Beschluss-Nr. 259/12
In 1. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Kreises 
Nr. 026/09 vom 9. September 2009 wird gemäß § 105 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 27 Abs. 5 Thüringer Kommunalordnung die fol-
gende Besetzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport 
des Kreistages des Ilm-Kreises mit sachkundigen Bürgern be-
stätigt:
Fraktion DIE LINKE.:
Frau Heidrun Krebs scheidet durch Mandatsübernahme als 
Kreistagsmitglied aus. An ihre Stelle tritt Herr Karl-Heinz Mitz-
schke.

Beschluss-Nr. 260/12
In 2. Änderung des Beschlusses des Kreistages des Ilm-Kreises 
Nr. 017/09 vom 14. Juli 2009 wird gemäß § 105 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 27 Abs. 2 und 3 Thüringer Kommunalordnung die fol-
gende Besetzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport 
des Kreistages des Ilm-Kreises mit Mitgliedern des Kreistages 
und deren Stellvertretern bestätigt:
Die Stellvertretung für das Mitglied der Fraktion DIE LINKE. Herrn 
Frank Fiebig nimmt Frau Heidrun Krebs wahr.

Hinweis:
Antworten auf Anfragen in den Kreistagssitzungen, die im Nach-
gang schriftlich erfolgen, können auf der Homepage des Kreises 
www.ilm-kreis.de unter „Kreistag - Informationen aus dem Kreis-
tag“ eingesehen werden.

Beschlussübersicht beschließender Ausschüsse

Jugendhilfeausschuss

Beschluss-Nr. 101-12/19./JHA (16. Oktober 2012)
1. Dem Antrag des Caritasverbandes für das Bistum Erfurt e. 

V. auf Übertragung der Fachberatung Kindertagesbetreuung 
für die katholische Kindertageseinrichtung „St. Elisabeth“ in 
Arnstadt und die Ökumenische Kindertageseinrichtung „St. 
Martin“ in Ilmenau wird ab dem 01. Januar 2013 zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Träger eine Leis-
tungs- und Entgeltvereinbarung auszuhandeln. 

Beschluss-Nr. 102-12/19./JHA (16. Oktober 2012)
1. Dem Antrag der Diakonie Mitteldeutschland auf Übertragung 

der Fachberatung Kindertagesbetreuung für die Evangeli-
sche Kindertageseinrichtung in Arnstadt und die Evangeli-
sche Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ in Gräfenroda 
einschließlich der Außenstelle in Gehlberg wird ab dem 01. 
Januar 2013 zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Träger eine Leis-
tungs- und Entgeltvereinbarung auszuhandeln.

Beschluss-Nr. 103-12/19./JHA (16. Oktober 2012)
1. Dem Antrag der PARITÄT Thüringen auf Übertragung der 

Fachberatung Kindertagesbetreuung für die Kindertagesein-
richtung „Schwalbennest“ im Ortsteil Dannheim der Gemein-
de Wipfratal und die Kindertageseinrichtung „Zwergenland“ 
in Kirchheim wird ab dem 01. Januar 2013 zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Träger eine Leis-
tungs- und Entgeltvereinbarung auszuhandeln. 

Beschluss-Nr. 104-12/19./JHA (16. Oktober 2012)
1. Dem Antrag des „Bildungswerkes Thüringen e. V.“ der 

Arbeiterwohlfahrt auf Weiterführung der Fachberatung 
Kindertagesbetreuung für acht Kindertageseinrichtungen 
der Arbeiterwohlfahrt in Arnstadt, Stadtilm und Ilmenau wird 
zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Träger eine Leis-
tungs- und Entgeltvereinbarung auszuhandeln. 

Beschluss-Nr. 105-12/19./JHA (16. Oktober 2012)
1. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Regelung zu Auf-

wandsentschädigungen vom 02. Oktober 2012 für ehrenamt-
liche Mitarbeiter des Jugendamtes zu.

2. Die Honorarordnung, Beschluss-Nr. 290/03/31./JHA vom 29. 
April 2003, wird aufgehoben.

Beschluss-Nr. 106-12/19./JHA (16. Oktober 2012)
Für das Projekt der Schulbezogenen Jugendarbeit am Staatli-
chen Gymnasium „Am Lindenberg“ Ilmenau wird dem Förderver-
ein des Staatlichen Gymnasiums „Am Lindenberg“ Ilmenau e. V. 
der Zuschlag erteilt. 
Die Verwaltung des Jugendamtes wird mit der Umsetzung be-
auftragt. 

Bekanntmachung der 2. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Ilm-Kreis  
für das Haushaltsjahr 2012

I.
Auf Grund des § 60 Abs. 1 und 2 i. V. mit § 114 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003, zuletzt geändert durch das Thüringer Haushaltsbegleitgesetz 2012 vom 21. Dezember 2011 (GVBl Nr. 12), erlässt 
der Ilm-Kreis folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte 2. Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt, dadurch werden:

  erhöht  vermindert  und damit der Gesamtbetrag 
    des Haushaltsplanes ein-
    schließlich der Nachträge
  um um gegenüber bisher auf nunmehr 
  EUR EUR EUR EUR verändert
im Verwaltungshaushalt
 Einnahmen 155.900  105.974.100 106.130.000
 Ausgaben 155.900  105.974.100 106.130.000
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Im Vermögenshaushalt werden mehrere Einnahmeansätze ge-
ändert. In den Endsummen bleiben die Ansätze für Einnahmen 
und Ausgaben unverändert.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme des Landkreises Ilm-
Kreis für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird von Null € um 603.000 € erhöht und damit auf 603.000 € neu 
festgesetzt. Diese Kreditaufnahme ist zweckgebunden zur Fi-
nanzierung der Maßnahme im Rahmen der Städtebauförderung.

§ 3
Der § 3 der Haushaltssatzung (geändert durch § 2 der 1. Nach-
tragshaushaltssatzung) und die §§ 4 bis 6 der Haushaltssatzung 
des Landkreises Ilm-Kreis bleiben unverändert.

§ 4
Die 2. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2012 
in Kraft.

Arnstadt, den 28.11.2012
Landkreis Ilm-Kreis
Petra Enders
Landrätin - Siegel -

II.
1. Mit Beschluss vom 14. November 2012, Nr. 240/12 hat der 

Kreistag die 2. Nachtragshaushaltssatzung des Ilm-Kreises 
für das Haushaltsjahr 2012 sowie mit Beschluss Nr. 241/12 
den Finanzplan 2011 bis 2015 für den Ilm-Kreis neu be-
schlossen.

2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben 
vom 27.11.2012, AZ.: 240.3-1512-004/12-IK rechtsaufsicht-
lich genehmigt:

 den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i.H.v. 603.000 € (§ 2).
Weitere genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssat-
zung nicht.

III.
Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 liegt in der Zeit vom 
13.12.2012 bis 04.01.2013 beim Ilm-Kreis, Landratsamt, Ritter-
straße 14, 99310 Arnstadt, Zimmer 239 während der allgemei-
nen Geschäftszeiten aus.
Der 2. Nachtragshaushaltsplan des Ilm-Kreises für das Haus-
haltsjahr 2012 ist auf der Internetseite des Ilm-Kreises (www.ilm-
kreis.de) über die bekannt gegebene Auslegungsfrist hinaus bis 
zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung 
des Haushaltsjahres 2012 nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO ein-
zusehen.

Arnstadt, den 28.11.2012
Petra Enders
Landrätin

Termin und Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung
Die 24. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises findet am 19. De-
zember 2012, 14:00 Uhr, in der Stadthalle Arnstadt, Brauhausstr. 
1 - 3, statt.

Tagesordnung
1.1 Eröffnung und Begrüßung
1.2 Feststellung der ordnungs- und termingemäßen Einla-

dung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
1.3 Entscheidung über die vorgeschlagene Tagesordnung
1.4 Beschlussfassung zur Genehmigung der Niederschrift 

über die 23. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der 
Wahlperiode 2009 bis 2014 vom 14. November 2012

2. Kontrolle der Realisierung der Festlegungen aus der 23. Sit-
zung des Kreistages des Ilm-Kreises vom 14. November 2012

3. Anfragen der Kreistagsmitglieder
4. Haushaltsplanung 2013 des Landkreises Ilm-Kreis
4.1 Lesung und ggf. Beschlussfassung der Haushaltssatzung 

und des Haushaltsplanes des Ilm-Kreises für das Haus-
haltsjahr 2013 sowie des Finanzplanes des Ilm-Kreises 
für die Jahre 2012 bis 2016

4.2 Lesung und ggf. Beschlussfassung zur Aufhebung des 
KT-Beschlusses Nr. 200/12 vom 28. März 2012 - Vorlage 
eines Demografieberichtes für den Ilm-Kreis mit einer 
Prognose für alle Städte und Gemeinden für den Zeit-
raum bis 2020 - und Neufassung

4.3 Lesung und ggf. Beschlussfassung zur Bildung einer 
Energieagentur für den Ilm-Kreis

5. Einbringung des Schlussberichtes zur örtlichen Prüfung 
der Jahresrechnung 2010 des Landkreises Ilm-Kreis

6. Bürgerfragestunde in der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr
7. Anträge, Informationen und Mitteilungen
7.1 Beantwortung der Anfragen der Kreistagsmitglieder
7.2 Informationen aus der Sitzung des Kreisausschusses 

des Kreistages des Ilm-Kreises vom 28. November 2012
7.3 Information des Jobcenters Ilm-Kreis zur Arbeitsmarktsi-

tuation im Ilm-Kreis - Stand November 2012
7.4 Information zur Konzeption für die Erbringung der 

operativen Entsorgungsdienstleistungen (Einsammeln, 
Transportieren und Betrieb eines Wertstoffhofes) durch 
den Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis

7.5 Informationen der Landrätin
7.6 Sonstiges
8. Entscheidung von Beschlussvorlagen:
8.1 Änderung des KT-Beschlusses Nr. 203/12 vom 28. März 

2012 - Weiterbeteiligung des Ilm-Kreises am Modellpro-
jekt „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule auf  
der Basis von Erprobungsmodellen“

8.2 Grundsatzbeschluss zur Bildung eines Fahrgastbeirates 
für den Ilm-Kreis

8.3 Änderung der Richtlinie zur Vergabe von Fördermitteln 
auf dem Gebiet der Gleichstellung im Ilm-Kreis

8.4 Entscheidung zur Teilnahme des Ilm-Kreises an der 
Studie zur Verkehrserhebung des Verkehrsverbundes 
Mittelthüringen

8.5 Bestätigung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben 
im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

9. Beratung in nicht öffentlicher Sitzung

An ALLE JÄGER des Ilm-Kreises: Änderung der Zeiten für die Trichinenprobeannahme
Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gibt aufgrund 
aktueller Änderungen zusammengefasst die aktuell gültigen 
Annahmezeiten für die beiden Probeannahmestellen im Ilm-
Kreis bekannt:

Probenannahmestelle Ilmenau:
Bürgerservice Ilmenau
Krankenhausstr. 12a
98693 Ilmenau
Telefon: 03677-657115

Annahmezeiten:  Mo/ Mi/ Fr:  8.00 - 16.00 Uhr
 Di und Do:  8.00 - 18.00 Uhr

Probenannahmestelle Arnstadt:
Landratsamt Ilm-Kreis
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Eingang Nordflügel
Ritterstr. 14
99310 Arnstadt
Telefon: 03628-738 851

Annahmezeiten:  Mo/Mi/Do:  7:30 - 8:00 / 8.30 - 11.30 /
  13.00 - 14.30 Uhr
 Di:  7:30 - 8:00 / 8.30 - 11.30 /
  13.00 - 18.00 Uhr
 Fr:  7:30 - 8:00 / 8.30 - 11.30 Uhr

Es wird an dieser Stelle noch einmal auf die Beachtung der Qua-
lität der Probe, die Geeignetheit der Verpackung und das Ge-
wicht der Probe hingewiesen. Bei Abweichungen muss mit dem 
Zurückweisen der Probe gerechnet werden.
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
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Bekanntmachung der Unteren Wasserbehörde
Der Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Um-
gebung, Schönbrunn 9, 99310 Arnstadt beantragt, zu Lasten 
verschiedener Grundstücke das Bestehen einer persönlichen 
Dienstbarkeit zugunsten des antragstellenden Unternehmens für 
folgende wasserwirtschaftliche Anlagen zu bescheinigen:
I.
Abwassersammler (Schmutz-, Regen- und Mischwasser) 
einschließlich Nebenanlagen in der Gemarkung Rudisleben 
Flur 7, 8 und der Gemarkung Arnstadt Flur 1, 39, 40, 47 und 
59
II.
Abwassersammler (Schmutz- und Regenwasser) einschließ-
lich Nebenanlagen in der Gemarkung Arnstadt, Flur 47 und 
59, Gemarkung Ichtershausen, Flur 5 und Gemarkung Stadt-
ilm, Flur 9
gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) in 
Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung des Grund-
buchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem 
Gebiet des Sachenrechts (SachenR-DV) zu bescheinigen.

Hierbei sind folgende Grundstücke betroffen:
I.
Gemarkung Rudisleben
 Flur 7, Flurstück 201/11; Flur 8, Flurstück 1/75
Gemarkung Arnstadt
 Flur 47, Flurstücke 508/73, 508/88, 508/102, 506/12
 Flur 1, Flurstück 165/1
 Flur 39, Flurstücke 1280/1, 1323/2, 1310/5, 1266/2, 1266/3, 

1287/2, 1286/4, 1296/1, 1296/2
 Flur 40, Flurstücke 1303, 1306/2, 4545/419
 Flur 59, Flurstücke 755/9, 1202/3, 738/7, 738/10, 738/81, 

738/34, 738/43

II.
Gemarkung Arnstadt
 Flur 47, Flurstücke 508/87, 508/86, 508/85, 508/83, 508/82, 

508/112, 508/32, 508/31
 Flur 59, Flurstücke 738/8, 738/11, 1202/27, 738/15, 738/31, 

738/29, 738/46, 738/48, 1202/23, 738/27, 738/25, 738/52
Gemarkung Ichtershausen
 Flur 5, Flurstück 789/7
Gemarkung Stadtilm
 Flur 9, Flurstücke 603/6, 600/2 und 599/1

Die Untere Wasserbehörde ist gemäß § 3 SachenR-DV zustän-
dig für die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens.
Gemäß § 7 Abs. 1 SachenR-DV kann der Antrag innerhalb von 
4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an im Landratsamt 
des Ilm-Kreises, Untere Wasserbehörde, Zimmer 228, 229, 230, 
231 oder 230 Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt, während der 
Dienstzeit bzw. nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen 
werden.
Widerspruch gegen diesen Antrag kann ebenfalls im Landrat-
samt des Ilm-Kreises, Untere Wasserbehörde, Ritterstraße 14, 
99310 Arnstadt schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende 
der Auslegungsfrist erhoben werden.
Entsprechende Formulare liegen in der Bescheinigungsstelle be-
reit.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einver-
ständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass 
die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Lei-
tungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wider-
spruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück 
nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer Weise, als 
von dem Unternehmen dargestellt.
Untere Wasserbehörde
Ilm-Kreis

Im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landrat-
samtes des Ilm-Kreises ist voraussichtlich ab 01. Februar 2013

1 Teilzeitstelle  
als Amtliche(r) Tierärztin/Tierarzt 

mit 20 Stunden/Woche zu besetzen.

Der Landkreis Ilm-Kreis hat rund 111.000 Einwohner und liegt 
verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe zu Erfurt, der Landes-
hauptstadt Thüringens. Der Ilm-Kreis ist mit Arnstadt als Kreis-
stadt und ältester Stadt Thüringens eine landschaftlich reizvolle 
Gegend, die sich von Erfurt bis in den Thüringer Wald hinein 
erstreckt.
Das Aufgabengebiet umfasst den amtstierärztlichen Dienst mit 
dem Schwerpunkt im Fachbereich Tierschutz.

Erwartet werden:
- die Approbation als Tierarzt
-  die Laufbahnbefähigung für den höheren Veterinärdienst 

bzw. die Bereitschaft diese Befähigung zu erwerben
- Kenntnisse in den Standard-Office-Anwendungen
- Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie persönliches 

Engagement
- Führerschein der Klasse B und die Bereitschaft, den 

privaten PKW gegen Kostenerstattung auch für dienstliche 
Zwecke einzusetzen

- Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst und Bereitschaft zum 
Dienst außerhalb der üblichen Arbeitszeit

Von Vorteil wären:
- fachspezifische EDV-Kenntnisse (Balvi iP)

Die Bezahlung erfolgt entsprechend der persönlichen Voraus-
setzungen in Entgeltgruppe 13 bzw. 14 des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst (TVöD).

Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher Eignung be-
vorzugt.

Wenn Sie die entsprechende Ausbildung vorweisen können 
und Interesse an dieser Tätigkeit in einem jungen Team haben, 
richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen 
Unterlagen (Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungs-
zeugnisse usw.) im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift 
„Stellenausschreibung 01/2013“ bis zum 31. Dezember 2012 
an folgende Adresse:
  Landratsamt Ilm-Kreis
  Personal- und Schulverwaltungsamt
  Ritterstraße 14
  99310 Arnstadt
Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen, falls ge-
wünscht, bitten wir einen adressierten und ausreichend fran-
kierten Rückumschlag beizulegen.

Für weitere Auskünfte steht Herr Dr. Müller, Amtsleiter des Per-
sonal- und Schulverwaltungsamtes Tel. 03628 - 738/270 oder 
E-Mail: psa@ilm-kreis.de, gern zur Verfügung.

Petra Enders
Landrätin

Stellenausschreibung
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Im Gesundheitsamt des Landratsamtes Ilm-Kreis ist ab 01.05.2013
1 Stelle einer/eines

Ärztin/Arztes im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst
zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst:
- Vorsorgeuntersuchungen nach dem Thüringer Kinderta-

gesstätten- und dem Thüringer Schulgesetz
- Untersuchungen mit Schulfähigkeitsbeurteilungen der 

Schulanfänger /ärztliche Begutachtungen von Kindern und 
Jugendlichen sowie die Abgabe ärztlicher Stellungnahmen

- Ärztliche Beratung der Kinder und Jugendlichen sowie 
deren Erziehungsberechtigten im Rahmen vorgenannter 
Untersuchungen

- Gesundheitsberichterstattung
- Teilnahme am ärztlichen Rufbereitschaftsdienstes des 

Gesundheitsamtes

Wünschenswert wäre eine abgeschlossene Facharztausbil-
dung im Fachgebiet der Kinderheilkunde, Allgemeinmedizin 
oder öffentliches Gesundheitswesen.
Das Gesundheitsamt bietet jedoch auch eine entsprechende 
Facharztausbildung an, eine Weiterbildungsermächtigung zum 
Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen liegt vor.

Die Bewerberin/der Bewerber sollte ein hohes Maß an Einsatz-
bereitschaft und Flexibilität aufweisen.

Der Besitz des Führerscheins für PKW und fundierte PC-
Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Die Bezahlung erfolgt entsprechend der Qualifikation und Erfül-
lung der tarifvertraglichen Voraussetzungen nach Entgeltgrup-
pe 13, 14 oder 15 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.
Bei Vorliegen der persönlichen und rechtlichen Voraussetzun-
gen ist eine künftige Verbeamtung bis in Besoldungsgruppe 
A14 möglich.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders be-
vorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2013/02“ bis zum 15.02.2013 an folgende Ad-
resse zu richten:
  Landratsamt Ilm-Kreis
  Personal- und Schulverwaltungsamt
  Ritterstraße 14
  99310 Arnstadt
Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen bitte einen 
adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlag bei-
zulegen.

Petra Enders
Landrätin

Stellenausschreibung

Im Sozialamt des Landratsamtes Ilm-Kreis ist voraussichtlich 
ab 1. März 2013

1 Teilzeitstelle als
Sachbearbeiter/in BAföG

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden zu beset-
zen.

Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
PC-gestützte Einzelfallbearbeitung und Aktenverwaltung von 
BAföG-Anträgen
- Beratung der Bürger
- Antragsannahme
- Zuständigkeits- u. Anspruchsprüfung
- Bescheiderteilung
- Zahlbarmachung der Leistung
- Prüfung von Unterhaltsansprüchen / Kostenerstattung
- Widerspruchsbearbeitung (bis Abgabe LVwA)
- Bearbeitung von Bußgeldverfahren (bis Abgabe zentr. 

Bußgeldstelle)
Erwartet werden:
-  Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder gleich-

wertiger Berufsabschluss
-  Grundkenntnisse des Verwaltungs- und Sozialrechts

-  Computerkenntnisse
-  Fahrerlaubnis für Pkw

Die Bezahlung erfolgt in Entgeltgruppe 8 des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst (TVöD).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders be-
vorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2012/29“ bis zum 04. Januar 2013 an folgende 
Adresse zu richten:
  Landratsamt Ilm-Kreis
  Personal- und Schulverwaltungsamt
  Ritterstraße 14
  99310 Arnstadt
Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen bitten wir ei-
nen adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlag 
beizulegen.

Petra Enders
Landrätin

Stellenausschreibung

Bei der Verwaltungsgemeinschaft „Langer Berg“, Ilm-Kreis
Mitgliedsgemeinden Stadt Gehren, Gemeinden Herschdorf, 
Möhrenbach, Neustadt am Rennsteig und Pennewitz (ca.6.700 
Einwohner)
ist zum nächstmöglichen Termin die Stelle des/der

Leiter/Leiterin Kämmerei
neu zu besetzen.

Zum Aufgabengebiet gehört das gesamte Haushalts-, Kassen-, 
Steuer- und Abgabenwesen sowie die Liegenschaftsverwal-
tung.

Erwartet werden Bewerber(innen) mit einer Ausbildung als Ver-
waltungsfachwirt oder einem damit vergleichbaren Abschluss. 
Wünschenswert ist darüber hinaus eine betriebswirtschaftliche 
Zusatzqualifikation.

Vorausgesetzt werden überdurchschnittliche Einsatzbereit-
schaft, praktische Erfahrungen in der kommunalen Finanzwirt-

schaft, Führungserfahrungen, Verhandlungsgeschick, Durch-
setzungsvermögen, kooperatives Arbeiten im Führungsteam.

Da die Stelle nach Altersteilzeit neu besetzt wird, werden Be-
werber/innen, die die Voraussetzungen für eine Förderung 
durch die Agentur für Arbeit erfüllen, bevorzugt berücksichtigt.

Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe 9 des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Vollständige Bewerbungsunterlagen mit lückenlosem Tätig-
keitsnachweis und polizeilichen Führungszeugnis richten Sie 
bitte bis zum 31. Dezember 2012 an:
 Verwaltungsgemeinschaft „Langer Berg“
 z. Hd. Frau Misch
 Obere Marktstraße 1
 98708 Gehren

Misch
Gemeinschaftsvorsitzende

Stellenausschreibung



Amtsblatt des Ilm-Kreises - 13 - Nr. 14/2012

Wasser-/Abwasserzweckverband
Arnstadt und Umgebung
Schönbrunn 9
99310 Arnstadt
Tel. 03628 609-0
Fax 03628 602047

Erweiterung der Tagesordnung für die II. Verbandsver-
sammlung 2012

Im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 13/2012 vom 06.11.2012 wur-
den Zeit, Ort und Tagesordnung der II. Verbandsversammlung 
2012 des Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Um-
gebung nach § 35 Absatz 6 Satz 1 1. Halbsatz der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht. Die Sitzung findet statt am Donnerstag, 13.12.2012, 
im Rathaus der Stadt Arnstadt (Rathaussaal), Markt 1, 99310 
Arnstadt (Zugang zum Rathaus über den Eingang Glasverbinder/
Töpfengasse). Der öffentliche Teil beginnt um 16:30 Uhr.
Erst nach dem Redaktionsschluss für das vorgenannte Amtsblatt 
ergab sich noch Ergänzungsbedarf für die Tagesordnung. Der-
zeit ist nicht abzusehen, wann die nächste Verbandsversamm-
lung (nach der Sitzung am 13.12.2012) stattfinden wird. Insoweit 
ist aus Sicht des Verbandsvorsitzenden sowie des Werkaus-
schusses Dringlichkeit gemäß § 35 Absatz 6 Satz 1 2. Halbsatz 
ThürKO gegeben, allerdings ausschließlich, soweit dies die öf-
fentliche Bekanntmachung der (erweiterten) Tagesordnung be-
trifft. Den Verbandsmitgliedern wurden nämlich Zeit, Ort und die 
Beratungsgegenstände der II. Verbandsversammlung 2012 unter 
Beachtung der Frist nach § 29 Absatz 1 Satz 2 Thüringer Geset-
zes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) bereits 
bekannt gegeben. Somit lautet nunmehr die
(erweiterte) Tagesordnung:

I. Nichtöffentlicher Teil
II. Öffentlicher Teil:
TOP 7 Vorstellung von Jahresabschluss, Anhang und 

Lagebericht des Wasser-/Abwasserzweckverban-
des Arnstadt und Umgebung für das Berichtsjahr 
2011

TOP 8 Feststellung des Jahresabschlusses sowie der 
Gewinnverwendung für das Berichtsjahr 2011 im 
Betriebszweig Trinkwasser; Entlastung der Werk-
leitung

TOP 9 Feststellung des Jahresabschlusses sowie der 
Gewinnverwendung für das Berichtsjahr 2011 im 
Betriebszweig Abwasser; Entlastung der Werklei-
tung

TOP 10 Beschluss zur Ausschüttung von Rücklageantei-
len im Betriebszweig Trinkwasser

TOP 11 Bestellung eines Abschlussprüfers für den 
Jahresabschluss 2012 des Wasser-/ Abwasser-
zweckverbandes Arnstadt und Umgebung

TOP 12 Beschluss des Wirtschaftsplanes 2013 des 
Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und 
Umgebung bzw. des Eigenbetriebes

TOP 13 Beschluss der Haushaltssatzung 2013 des 
Wasser-/ Abwasserzweckverbandes Arnstadt und 
Umgebung

TOP 14 Bestätigung des Protokolls der I. Verbandsver-
sammlung 2011 vom 29.09.2011 (öffentliche 
Sitzung)

TOP 15 Bestätigung des Protokolls der II. Verbandsver-
sammlung 2011 vom 15.12.2011 (öffentliche 
Sitzung)

TOP 16 Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und 
Umgebung

TOP 17 Beschluss des neuen Liefervertrages mit der 
Thüringer Fernwasserversorgung (TFW)

TOP 18 Beschluss des VOB-Jahresleistungsvertrages 
(JLV) 2013 Bau im Verbandsgebiet des Wasser-/
Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umge-
bung (Leistungen zur Reparatur, Erneuerung, 
Erweiterung und Herstellung von Entwässerungs- 
und Wasserversorgungsanlagen)

TOP 19 Beschlussfassung zur Stundung und Verzinsung 
von kommunalen Verbindlichkeiten aus der inves-
tiven Kostenbeteiligung zur Straßenoberflächen-
entwässerung

TOP 20 Information zum aktuellen Stand des Verwal-
tungsstreitverfahrens Gemeinde Elleben ./. 
Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und 
Umgebung

TOP 21 Information zum Vorbereitungsstand der geplan-
ten Erweiterung der Verbandskläranlage Arnstadt 
auf 140 000 Einwohnerwerte (EW) sowie Bestä-
tigung der weiteren Vorgehensweise des Zweck-
verbandes durch Beschluss

TOP 22 Neuwahl eines (1) Stellvertreters des Verbands-
vorsitzenden bzw. eines (1) Werkausschussmit-
gliedes (für die Zeit ab 01.01.2013)

TOP 23 Sonstiges
TOP 24 Bürgeranfragen

gez. Alexander Dill
Verbandsvorsitzender

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser- und 
Abwasser-Verband Ilmenau hat in ihrer Sitzung am 22.11.2012 
mit Beschluss Nr. 07/2012 die 12. Änderungssatzung zur Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungs- und Fäkalsatzung des Zweck-
verbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-EWS/
FES) vom 28.01.2003 beschlossen.

Mit Bescheid vom 26.11.2012 hat das Landratsamt des Ilm-Krei-
ses die nachfolgend abgedruckte 12. Änderungssatzung zur GS-
EWS/FES genehmigt und der Veröffentlichung zugestimmt.
Aufgrund der §§ 20 Abs.1 und 2 und 23 Abs. 1 des Thüringer Ge-
setzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in 
der Fassung der Bekanntmachung v. 10.10.2001 (GVBl. S. 290), 
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KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. Seite 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Thüringer 
Haushaltbegleitgesetz 2012 vom 21. Dezember 2011 (GVBl. 
S. 531/532) und der §§ 1, 2,10, 12 und 14 des Thüringer Kom-
munalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. Seite 301), 
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes vom 29. März 2011 (GVBl. Seiten 
61) erlässt der Zweckverband Wasser- und Abwasser-Verband 
Ilmenau folgende Satzung:

4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur  
Wasserbenutzungssatzung des Zweckverbandes 

Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-WBS) 
vom 28.01.2003

Artikel 1
Die Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung des 
Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-
WBS) vom 28.01.2003, zuletzt geändert durch die 3. Änderungs-
satzung vom 22.11.2010 wird wie folgt geändert:
1.  § 2 Grundgebühr, wird wie folgt geändert:

a) In § 2 Abs. 1, Satz 1, wird nach den Worten:
 „nach dem Nenndurchfluss (Qn)“
 neu eingefügt:
 „oder dem Dauerdurchfluss (Q3)“
b) In § 2, Abs. 1, Satz 2, wird nach den Worten:
 „nach dem Nenndurchfluss“
 neu eingefügt:
 „oder dem Dauerdurchfluss“
c) In § 2, Abs. 1, Satz 3, wird nach den Worten:
 „wird der Nenndurchfluss“
 neu eingefügt:
 „oder der Dauerdurchfluss“
d) In § 2, Abs. 2, Satz 1, wird nach den Worten:
 „mit einem Nenndurchfluss (Qn) größer 2,5“
 neu eingefügt:
 „oder einem Dauerdurchfluss (Q3) größer 4“.
e) In § 2, Abs. 3 b) wird hinter den Worten:
 „Ab dem 12.02.2012“
 neu eingefügt:
 „bis zum 31.12.2012“
f) In § 2 wird nach Abs. 3 b) neu der Absatz 3 c) eingefügt:
 „c) Ab dem 01.01.2013 beträgt die Grundgebühr (incl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer) bei der Verwendung von 
Wasserzählern mit Nenndurchfluss (Qn) oder Dauer-
durchfluss (Q3):

 (Qn-Nenn- (Q3-Dauer-  Betrag
 durchfluss)  durchfluss) 
 bis Qn  2,5 m3/h oder bis Q3  4 m3/h  7,49  €/
      Monat
 bis Qn   6 m3/h oder bis Q3  10 m3/h  35,95  €/
      Monat
 bis Qn  10 m3/h oder bis Q3  16 m3/h  59,92  €/
      Monat
 bis Qn  15 m3/h oder bis Q3  25 m3/h  89,88  €/
      Monat
 bis Qn  25 m3/h oder bis Q3  40 m3/h 149,80  €/
      Monat
 bis Qn  40 m3/h oder bis Q3  63 m3/h 239,68  €/
      Monat
 bis Qn  60 m3/h oder bis Q3  100 m3/h 359,52  €/
      Monat
 bis Qn 150 m3/h oder bis Q3  250 m3/h 898,80  €/
      Monat“
g) In § 2, Abs. 4, wird hinter den Worten:
 „nach dem Nenndurchfluss“
 neu eingefügt:
 „(Qn) oder dem Dauerdurchfluss (Q3)“

2. § 7 Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse, wird 
wie folgt geändert:
a) In § 7 Abs. 4, Satz 1, wird nach den Worten:
 „nach Nenndurchfluss“
 neu eingefügt:
 „(Qn) oder nach Dauerdurchfluss (Q3)“
b) In § 7 Abs. 4, Satz 2, wird nach den Worten:
 „der Nenndurchflüsse“
 neu eingefügt:
 „oder der Dauerdurchflüsse“

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Thüringer Haushaltbegleit-
gesetz 2012 vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531), der §§ 19 
Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Thüringer Haushaltbegleitgesetz 
2012 vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531/532) und der §§ 
1, 2, und 10, 12 und 14 des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes (ThürKAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengeset-
zes vom 29. März 2011 (GVBl. S. 61) erlässt der Zweckverband 
Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau folgende Satzung:

12. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Ent-
wässerungs- und Fäkalsatzung des Zweckverbandes 
Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-EWS/

FES) vom 28.01.2003

Artikel 1
1.  § 2 Grundgebühr, wird wie folgt geändert:

a) In § 2 Abs. 3 wird nach dem Satz 3 folgender Satz 4 
angefügt:

 „Ab dem 01.01.2013 beträgt sie 9,00 EUR/Monat je 
Anschluss.“

b) In § 2 Abs. 4 wird nach dem Satz 2 folgender Satz ange-
fügt:

 „Ab dem 01.01.2013 beträgt sie 2,50 EUR/Monat je 
Anschluss.“

2.  § 3 Einleitungsgebühr, wird wie folgt geändert:
a) In § 3 Abs. 7 wird hinter Satz 3 und vor dem bisherigen 

Satz 4 als neuer Satz 4 eingefügt:
 „Ab dem 01.01.2013 beträgt die Einleitungsgebühr 2,15 

EUR pro cbm Schmutzwasser (Teileinleiter).“
3.  § 4 Beseitigungsgebühr, wird wie folgt geändert:

a) In § 4 Abs. 2 wird nach dem Satz 10 folgender Satz 11 
angefügt:

 „Ab dem 01.01.2013 beträgt die Beseitigungsgebühr 
57,42 Euro pro cbm Abwasser aus einer Hauskläranla-
ge.“

b) In § 4 Abs. 3 wird nach dem Satz 7 folgender Satz 8 
angefügt:

 „Ab dem 01.01.2013 beträgt die Beseitigungsgebühr 
aus einer abflusslosen Grube 21,93 Euro pro cbm Ab-
wasser.“

Artikel 2
Die 12. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Entwäs-
serungs- und Fäkalsatzung des Zweckverbandes Wasser- und 
Abwasser-Verband Ilmenau (GS-EWS/FES) vom 28.01.2003 tritt 
am 01.01.2013 in Kraft.

ausgefertigt Ilmenau, 22.11.2012
Seeber
Verbandsvorsitzender

Hinweis:
Verstöße im Sinne der Verletzung von Verfahrensvorschriften, die 
nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese Bekannt-
machung betreffen, können gegenüber des Zweckverbandes 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden. 
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die 
Verstöße unbeachtlich, § 21 Absatz 4 ThürKO.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser- und 
Abwasser-Verband Ilmenau hat in ihrer Sitzung am 22.11.2012 
mit Beschluss Nr. 08/2012 die 4. Änderungssatzung zur Gebüh-
rensatzung zur Wasserbenutzungssatzung des Zweckverban-
des Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-WBS) vom 
28.01.2003 beschlossen.
Mit Bescheid vom 27.11.2012 hat das Landratsamt des Ilm-Krei-
ses die nachfolgend abgedruckte 4. Änderungssatzung zur GS-
WBS genehmigt und der Veröffentlichung zugestimmt.
Aufgrund der §§ 20 Abs. 1 und 2 und 23 Abs. 1 des Thüringer 
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 
(GVBl. Seite 290), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Thüringer 
Haushaltbegleitgesetz 2012 vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 
531), der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - Thür-
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Artikel 2
Die 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Wasserbe-
nutzungssatzung des Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-
Verband Ilmenau (GS-WBS) vom 28.01.2003 tritt am 01.01.2013 
in Kraft.

ausgefertigt Ilmenau, 22.11.2012
Seeber
Verbandsvorsitzender

Hinweis:
Verstöße im Sinne der Verletzung von Verfahrensvorschriften, die 
nicht die Genehmigung, die Ausfertigung oder diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegenüber des Zweckverbandes schrift-
lich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden 
solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach 
dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die Verstöße 
unbeachtlich, § 21 Absatz 4 ThürKO.

Ausschreibung Fischereirecht

Die Thüringer Landgesellschaft mbH schreibt im Auftrag des 
Freistaates Thüringen das Fischereirecht des Freistaates an der 
Ilm im Bereich unterhalb des Thermoswehr in Langewiesen bis 
zum Zulauf der Wohlrose zur Neuverpachtung aus:

Die Pachtdauer beläuft sich auf 12 Jahre, voraussichtlich begin-
nend mit dem 01.01.2013. Interessenten haben die Möglichkeit, 
die Vergabeunterlagen bis zum 21.12.2012 anzufordern.

Bei:  Thüringer Landgesellschaft mbH
 Weimarische Straße 29 b
 99099 Erfurt
 Telefon:  03 61 / 44 13 - 204
 Fax: 03 61 / 44 13 - 299
 E-Mail:  erfurt@thlg.de

Ausschreibung von Einzelprojekten zum Lokalen Aktionsplan Ilm-Kreis
Zur nachhaltigen Weiterentwicklung und Verankerung des Lo-
kalen Aktionsplanes im Ilm-Kreis im Rahmen des Bundespro-
gramms „TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN“ 
des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und 
Weltoffenheit schreibt der Ilm-Kreis entsprechend der Schwer-
punktsetzung des Begleitausschusses für das Jahr 2013 folgen-
de Themenfelder für Einzelprojekte aus:
1. Kleinprojekte und Maßnahmen verschiedener Träger und 

Institutionen mit dem Themenschwerpunkt „Toleranz fördern 
- Kompetenz stärken“ mit einem Projektvolumen von jeweils 
bis zu 1.500 € (die auch als Koproduktionen verschiedener 
Träger umgesetzt werden können). Dazu gehören u.a.,
· Bildungsprojekte zum interkulturellen und interreligiösen 

Lernen mit entsprechender thematischer Ausrichtung 
mit jungen Menschen / Schülern und Erwachsenen des 
Ilm-Kreises

· Projekte die zur Partizipation sowie Demokratie- und 
Toleranzerziehung junger Menschen / Schülern und 
Erwachsener beitragen

· Familienbildungsmaßnahmen, die Erziehungskompetenz 
und Wertevermittlung zur Bekämpfung rechtsextremisti-
scher Bestrebungen bei jungen Menschen unterstützen

· Multiplikatorenschulungen, die sich an Vereine und 
Verbände richten und über rechtsextreme „Unterwande-
rungsstrategien“ informieren

· Projekte mit Eltern zur Stärkung der Familien, themati-
sche Elternstammtische

 Für einen solchen „Aktionsfond“ stehen bis zu 10.000 € zur 
Verfügung.

2. Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen in Kindertages-
stätten, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen und ins-
besondere Berufsschulen zu Themen wie interkulturelle und 
antirassistische Bildung, Demokratie- und Toleranzerziehung 
sowie Kompetenztrainings.

3. Ganzheitliche interkulturelle und antirassistische Bildungsar-
beit für Erwachsene, die zur Begegnung von Ausländern und 
Deutschen und dem gegenseitigen Verständnis sowie dem 
Kennenlernen friedlicher Konfliktlösungen, demokratischer 
Aushandlungs- und Beteiligungsprozesse beitragen.

4. Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft, Projekte 
zur Unterstützung der Arbeit der Bürgerinnen- und Aktions-
bündnisse im Ilm-Kreis gegen Rechtsextremismus und für 
Demokratie und Toleranz.

Für Einzelprojekte nach Punkt 2 bis 4 stehen insgesamt bis zu 
30.000 € zur Verfügung.
Zur inhaltlichen Beratung und Unterstützung von Einzelprojekten 
sowie der Öffentlichkeitsarbeit des Lokalen Aktionsplanes im Ilm-
Kreis soll eine Externe Koordinierungsstelle in Teilzeit mit ca. 10 
Stunden pro Woche weitergeführt werden. Zu den Aufgaben der 
Externen Koordinierungsstelle gehören:
- Inhaltliche Beratung und Begleitung der Einzelprojekte bei 

Antragstellung.
- Verwaltungstechnische Bewirtschaftung der Fördermittel des 

Aktionsfonds Punkt 1.
- Aktualisierung der Homepage www.lap-ilmkreis.de.
- Erstellung von Sach- und Ergebnisberichten gegenüber den 

Förderstellen, Zuarbeiten zur Antragstellung.
- Leitung und Koordination der Arbeit des Begleitausschusses.
- Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Begleitung des 

Förderprogramms.
- Die datenmäßige Erfassung der Projektdaten und -ergebnis-

se.
Alle Aufgaben sind in enger Kooperation mit dem Jugendamt des 
Ilm-Kreises zu realisieren.
Zur Beratung und Unterstützung im Antragsverfahren steht die 
bisherige Koordinierungsstelle, Frau Hennig (Tel. 0178-8326578), 
zur Verfügung.
Bewerbungen für Einzelprojekte und die Externe Koordinierungs-
stelle mit Vorstellungen zur personellen Besetzung (ab ca. Mit-
te Januar 2013) sind bis 20.12.2012 (Datum des Posteingangs) 
an das Landratsamt Ilm-Kreis, Jugendamt, Erfurter Straße 26 in 
99310 Arnstadt zu richten. Der Begleitausschuss wird anschlie-
ßend die Auswahl der zu fördernden Projekte und der Koordinie-
rungsstelle vornehmen. Kleinprojektanträge nach Punkt 1 kön-
nen auch nach diesem Stichtag eingereicht werden. Für weitere 
Informationen steht im Jugendamt Herr Rindermann (Tel.: 03628 
- 738 650) zur Verfügung. Hier sind ebenfalls die Antragsvordru-
cke erhältlich.

Ende des amtlichen Teiles


